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Parlamentsdirektion, Ausschuss fiir Petitionen und Biirgerinitiativen, Blirgerinitiative Nr.
102 betreffend ,,Wahlfreiheit braucht Wahimaoglichkeit! Die Errichtung von Modellregionen
ohne das Angebot von Sonderschulen oder Sonderschulklassen darf nicht so weit
reichen, dass das Recht der Betroffenen auf Wahlfreiheit beschnitten wird";
Ressortstellungnahme

Das Bundesministerium fir Bildung erlaubt sich zu der Birgerinitiative Nr. 102 betreffend
»Wabhlfreiheit braucht Wahlmdglichkeit! Die Errichtung von Modellregionen ohne das Angebot
von Sonderschulen oder Sonderschulklassen darf nicht so weit reichen, dass das Recht der
Betroffenen auf Wabhlfreiheit beschnitten wird“ wie folgt Stellung zu nehmen:

Eingangs darf auf das aktuelle Arbeitsprogramm der Bundesregierung hingewiesen werden,
wonach als Ziel der Ausbau der Integrationsklassen und die Weiterentwicklung der inklusiven
Bildung festgelegt wurden. Als MaBRnahmen wurden hiefur ua. die Konzeption von Modell-
regionen zu optimalen und bedarfsgerechten Férderung aller Schilerinnen und Schiler dieser
Region mit wissenschaftlicher Begleitung, die Weiterentwicklung der Sonderpadagogischen
Zentren, das Uberarbeiten der Kriterien fiir den sonderpadagogischen Férderbedarf tber die
gesamte padagogische Bandbreite sowie die Verankerung der inklusiven Padagogik in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung, insbesondere im Rahmen der integrativen Berufsausbildung, definiert.

Unter dem Leitgedanken der sozialen Integration wurde 1993 der gemeinsame Unterricht
behinderter und nicht behinderter Kinder in der Volksschule gesetzlich verankert und durch eine
weitere Gesetzesnovelle 1996 ua. auch auf Hauptschulen ausgeweitet. Neben der Offnung der
,Regelschulen® als notwendige organisatorische MalRnahme ist soziale Integration jedoch
vorrangig als dynamischer interaktiver Prozess zu verstehen, in welchem tagliches gemein-
sames Leben und Lernen von Schulerinnen und Schulern mit und ohne Behinderung erfahren,
emotionale Barrieren abgebaut und Beziehungen angebahnt und in weiterer Folge vertieft
werden.
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Durch die unterschiedlichen Formen der integrativen Beschulung, die sich im Lauf von mehr als
20 Jahren entwickelt haben, werden vielfaltige Forderangebote bereitgestellt, welche auf die
individuellen Voraussetzungen und Bedirfnisse der Schilerinnen und Schiler abgestimmt sind.
Integrativer Unterricht ist jedoch auch immer Unterricht fur alle Schilerinnen und Schuler der
Klasse: Miteinander lernen und leben ist das Leitprinzip der Integration und das Fundament
einer inklusiven Schule. Teamteaching, offener und projektorientierter Unterricht sowie
verstarkte Individualisierung und Differenzierung tragen zu einer Steigerung der Unterrichts-
qualitat bei und kommen somit allen Kindern und Jugendlichen zugute.

Mehrere Studien widmen sich der Frage der Qualitdt in der Sonderpadagogik an
Osterreichischen Schulen, zB. Specht, Werner ua. Qualitat in der Sonderpadagogik, Graz 2006
(http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/ZSER70.pdf) oder Feyerer, Ewald im Nationalen
Bildungsbericht 2009 (https://www.bifie.at/buch/1024/4).

Auch beinhaltet der Nationale Aktionsplan flir Behinderung 2012-2020 als MaRnahme 125 die
Entwicklung von inklusiven Modellregionen in einer gemeinsamen Zustandigkeit von Bund, Land
und Gemeinden. Mit der verbindlichen Richtlinie zur Entwicklung von inklusiven Modellregionen
wurde seitens des Bildungsministeriums 2015 ein verbindlicher Rahmen fir die Konzept-
entwicklung in den Landern vorgegeben. Die Einrichtung inklusiver Modellregionen erfolgt auf
Basis bestehender gesetzlicher Regelungen bzw. im Rahmen bestehender Ressourcen. Selbst-
verstandlich wird auch die gesetzlich verankerte ,Wahlfreiheit* berticksichtigt und ein bedarfs-
gerechtes Angebot gewahrleistet.

Beispielhaft wird darauf hingewiesen, dass das Land Steiermark die Einrichtung einer Inklusiven
Modellregion im Aktionsplan des Landes Steiermark zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention (Graz, November 2012) verankert hat. Integration ist in der Steiermark seit 30 Jahren
gelebte Praxis. Die Integrationsquote in der Steiermark liegt bei rund 85%, d.h. nur noch 15%
aller Schilerinnen und Schiler mit sonderpadagogischem Foérderbedarf besuchen eine Sonder-
schule.

AbschlieRend wird bemerkt, dass Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung
von offentlichen Pflichtschulen, darunter auch die genannten Sonderschulen, nach Malkgabe
jeweiliger landesrechtlicher Vorschriften zu entscheiden sind und in die Vollzugszustandigkeit
des jeweiligen Bundeslandes fallen. Auf die diesbezlglichen Kompetenzen der Lander in Fragen
der auleren Organisation von Schulstandorten im Pflichtschulbereich und im Hinblick auf die
Entscheidung zur Auflassung von Schulstandorten im Sonderschulbereich darf daher verwiesen
werden. Erganzt wird, dass die Errichtung, Erhaltung und Auflassung privater Sonderschulen
deren Erhaltern obliegt.

Wien, 1. August 2016
Fir die Bundesministerin:
SektChef Ing. Mag. Andreas Thaller

Elektronisch gefertigt

www.parlament.gv.at


http://www.cisonline.at/fileadmin/kategorien/ZSER70.pdf
https://www.bifie.at/buch/1024/4

BUNDESMINISTERIUM
FUR BILDUNG

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Bildung

Datum/Zeit

2016-08-16T09:42:21+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 991639922
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Priifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at.

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmb.gv.at/verifizierung.

www.parlament.gv.at

von 3



		2016-08-16T09:42:21+0200
	Bundesministerium für Bildung
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




